
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Vielen Dank für das Schreiben vom 03.12.2025.  

Der Kläger kann in § 227 ZPO und in der ihm vorliegenden Literatur keinen Unterschied hinsichtlich 

einer Terminverlegung und -aufhebung erkennen. Terminverlegungen scheinen jedenfalls keine er-

neute mündliche Verhandlung zu erzwingen, der Kläger hat ein Verfahren erlebt, in dem der Verkün-

dungstermin nicht weniger als vier Mal verlegt wurde.  

Der Kläger bittet erneut um Mitteilung aus welcher Norm oder Rechtsprechung sich die Notwendig-

keit einer neuen mündlichen Verhandlung ergibt.  

Mit freundlichen Grüßen 
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